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Ups, lest mal, ein ähnlicher Fall und auch das Argument vom Anscheinsbeweis:

Zitat von Zitat

Frage 2: Smarte Täuschung
Vor der Latein-Klausur gibt ein Schüler sein (altes) Handy ab, schreibt die
Klausur und gibt sie schon 20 Minuten vor dem Abgabetermin ab. Bei der
Korrektur fallen erstaunlich gute sprachliche Formulierungen auf, die sich
aber bei einem Blick ins Internet klären: Nahezu die komplette Übersetzung
stammt aus dem ersten Google-Eintrag, die der Schüler offensichtlich über
ein anderes Smartphone aus dem Internet abgeschrieben hat. Bei der
späteren Besprechung kann der Schüler die ersten Sätze, trotz einiger Hilfen,
nicht übersetzen. Darf man die Klausur wegen Täuschungsversuchs mit 00
Punkten bewerten?

Na, da haben wir doch gleich die konkrete Umsetzung des Problems aus der vorigen
Frage. Nun die Antwort: Ja, Sie dürfen den Google-Eintrag als Täuschungsversuch
bewerten, und zwar über den Anscheinsbeweis. Er besagt (stark verkürzt): Man darf
Dinge unterstellen, die der normalen Lebenserfahrung entsprechen. Und wenn die
Übereinstimmungen so frappierend sind, wie von Ihnen geschildert, dann darf man eine
Täuschung unterstellen. Ausgesprochen clever von Ihnen war es, vom Schüler kurz
darauf noch einmal eine Übersetzung zu fordern. Die braucht aufgrund des zeitlichen
Abstands und der möglichen Aufregung des Schülers nicht perfekt zu sein, aber wenn
sie ausgesprochen schwach ist, so ist dies ein weiterer Beleg für die Täuschung.
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